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Unterschiedliche Parolen
Vor der vierfachen Volksabstimmung

kfr. G leichzeitig m it der eidgenössischen V olks­
abstim m ung über das Bodenrecht haben sich die 
Solothurner Stim m bürger zu vier kantonalen  V or­
lagen auszusprechen. D rei davon betreffen das 
neue Volksschulgesetz als solches, die dadurch 
bedingten V erfassungsänderungen und  die vorge­
schlagene A ufhebung des staatlichen Schulmono- 
pols; die vierte ha t die Richterinitiative zum  G e­
genstand. W enn auch durch die Stellungnahm en 
der Parteien  die Ausgangslage klar ist und  die 
A nnahm e aller vier Vorlagen gesichert scheint, 
so bringen die Parteiparolen -  und  vor allem ihr 
Z ustandekom m en -  doch einige N uancen  zum  
Ausdruck.

Favorit: das Volksschulgesetz

M üsste eine W ette abgeschlossen werden, w el­
che V orlage am  Sonntagabend am  besten dastehen 
wird, so käm e sicher das Volksschulgesetz auf 
Platz eins. Alle vier Parteien  -  zu den drei «hi­
storischen» ha t sich bekanntlich im  F rüh jah r der 
Landesring gesellt -  em pfehlen Zustimm ung. G e ­
wisse Befürchtungen, die Sozialdem okraten könn­
ten  den von ihnen bekäm pften Zweckartikel, der 
die Ziele d e r Schule um schreibt und  dabei auch 
das W ort «Gott» nennt, zum  «Schicksalsparagra­
phen» w erden lassen, haben sich nicht bestätigt. 
Im m erhin  lässt ihre äusserst knappe V erlautba­
rung  au f eine rege A ussprache h in ter den K ulis­
sen schliessen, in der offenbar die V ernunft über 
das Prestigedenken gesiegt hat.

Geteilte Meinungen bei den Verfassungsrevisionen

N achdem  ursprünglich sämtliche Revisionen der 
K antonsverfassung in einer Vorlage vereint w a­
ren  -  die teilweise A bänderung von vier A rti­
keln, die auf das Schulwesen Bezug nehm en und 
die A ufhebung des Schulmonopols - ,  w urde die 
Vorlage später in zwei F ragen getrennt. D ie «klei­

nen» Revisionen sind unbestritten; hingegen er­
blicken die Sozialdem okraten im  Fallenlassen des 
M onopols einen R ückschritt und  sie vertreten die 
Nein-Parole, da nu r staatliche Schulen die glei­
chen Bildungschancen fü r arm  und  reich garantie­
ren  könnten. Sie w erfen dabei insbesondere dem 
Freisinn vor, e r  gebe unbedacht das Schönste auf, 
was seine geistigen V orfahren  vor bald hundert 
Jah ren  geschaffen hätten.

Eine Stimmfreigabe zur Richterinitiative

A m  26. Januar ha t das Solothurnervolk die von 
der Jungliberalen Bewegung eingereichte Richter­
initiative, die den Ausschluss der hauptamtlichen 
R ichter von der W ählbarkeit in den Kantonsrat 
postuliert, angenom m en. Weil das Initiativbegeh­
ren  in F o rm  einer allgemeinen A nregung einge­
reicht w orden war, ist das Volk in  der gleichen 
Sache ein zweites M al zur U rne  gerufen; es hat 
nun  über die neue V erfassungsbestim m ung zu en t­
scheiden. Sowohl Sozialdem okraten als auch K on­
servative hatten  im  Januar heftig gegen die Vor­
lage gekäm pft; sie fochten vor allem m it den A r­
gum enten der Kopfjägerei -  der konservative P a r­
teipräsident hatte bei einer A nnahm e entweder 
sein M andat als K antonsrat oder seine Stelle als 
O berrichter aufzugeben; er h a t in der Zwischen­
zeit auf eine W iederwahl als kantonaler Parlam en­
ta rier verzichtet -  und der U ndurchführbarkeit 
des Begehrens. D iesmal em pfehlen die Sozialdemo­
kraten, der V orlage zuzustim men, w ährend die 
Konservativen gegen einen erheblichen Wider­
stand Stimm freigabe beschlossen.

U eber die gewichtigste Vorlage, das Volks­
schulgesetz, h a t in allen K reisen eine grosse Dis­
kussion eingesetzt. Als ein Qualitätszeichen der 
Vorlage darf gewertet werden, dass sämtliche 
L ehrerorganisationen dem neuen Gesetz Vertrauen 
entgegenbringen und  es zur A nnahm e empfehlen. 
Z u  hoffen bleibt, dass die Bedeutung der Vorlage 
die auch im K anton  Solothurn sinkende Stimm- 
beteiligung brem sen kann.

Viele Wünsche zum 
Rechenschaftsbericht der Regierung
Zur Kantonsratssitzung vom Mittwoch

kfr. D ie auch dem zweiten Sitzungstag des So­
lo thurner K antonsrates beiw ohnenden V erw al­
tungsschüler aus H am burg  haben einen guten E in ­
blick in die A ufgaben und  die Tätigkeit eines 
schweizerischen K antonsparlam entes erhalten, en t­
hielt doch die Traktandenliste G eschäfte aus den 
verschiedensten Sachgebieten. Z udem  taten ihnen 
die R äte den Gefallen, auch «zahmen» T rak ­
tanden  eine gewisse Spannung zu verleihen.

Drei Wahlgänge für den neuen Kreiskomman­
danten

Eine Spezialkommission hatte  die W ahl des 
neuen K reiskom m andanten  vorbereitet. Sie ver­
tra t die Ansicht, es sei künftig in dem A m t eine 
neue G ewichtung der A ufgaben vorzunehm en. So 
soll sich der K reiskom m andant verm ehrt m it Ver- 
waltungs- und  Planungsaufgaben befassen: Ausser- 
dem  w ird  -  im Z usam m enhang m it «Jugend und  
Sport» -  eine U m organisation des bisher dem M i­
litärdepartem ent unterstellten V orunterrichts ange­
strebt. Aus fünf A nm eldungen kam en drei Be­
w erber in die engere W ahl, w oraus nun, im dritten 
W ahlgang, der bisherige Stellvertreter A dolf O ch­
senbein als neuer •K reiskom m andant hervorging.

Zwei Schulkredite -  mit einigen kritischen 
Bemerkungen

A n und  fü r  sich w aren die beiden angeforderten 
K redite  -  320 000 F ranken  fü r  audio-visuelle 
U nterrichtsräum e an der K antonsschule Olten und  
maxim al 30 000 F ranken  als Beitrag an  das Stu­
dentenlogierhaus T scharnergut in Bern -  unbe­
stritten. M ehrere V otan ten  w arnten  indessen vor

einer weiteren «K um ulation» der A enderung der 
K ubatu r bei einmal genehm igten Bauten. D er Rat 
hatte sich näm lich schon vor seiner Sommerpause 
m it einer V orlage zu befassen, die eine nach­
trägliche A enderung an  der K antonsschule Olten 
betraf. D am als ging es um  die Erw eiterung des 
unterirdischen A utoeinsteilraum es. Es h a t sich nun 
als falsch erwiesen, dass m an aus Sparsamkeits­
gründen R aum reserven gestrichen hat.

Geschäftsreglement genehmigt, viele Wünsche 
zum Rechenschaftsbericht

Bei den zwei anderen grösseren «Brocken» 
stand die Regierung im M ittelpunkt. So erhielt 
der Regierungsrat ein neues Geschäftreglem ent, 
das die Erkenntnisse der Berichte H ongler über die 
Regierungstätigkeit berücksichtigt, wobei die Zahl 
der D epartem ents vorläufig um  zwei reduziert 
w ird. D er K an tonsra t wollte sich allerdings -  ent­
gegen der V orlage -  das R echt nicht nehm en 
lassen, die D epartem entsverteilung zu genehmigen.

Die restliche Zeit des M ittw ochm orgens gehörte 
der B eratung des Rechenschaftsberichtes, wobei 
die K antonsräte  w eder mit Lob und  zeitweise 
auch Tadel, noch m it vielen W ünschen an die 
Regierung zurückhielten. -  N ach  getaner Arbeit 
begaben sich die F rak tionen  zum  gem ütlichen Teil 
näm lich au f die A u s f l ü g e  in die nähere oder 
weitere U m gebung Solothurns.

Wichtige Etappe für die Gemeinde 
Trimbach
A uf richtefest für die Turnhalle

z. H . Im  Juli 1968 w urden die Bauarbeiten für 
die zweite T urnhalle im  T rim bacher Leinfeld in

A ngriff genom men. D e r  A usbau des Kellerge­
schosses -  in welchem je ein U nterrich tsraum  für 
Metall- u n d  Holzbearbeitung, U m kleideräum e, 
D uschen, Zivilschutzeinrichtungen usw. plaziert 
sind -  erforderte  einen bedeutenden zeitlichen 
Aufwand. D ieser T age w ar es nun  aber soweit, 
dass das A ufrichtefest fü r  diese so sehnlich erw ar­
te te T urnhalle  begangen w erden konnte. F ü r  M o­
ritz G erny, den umsichtigen Präsidenten  der 
Schulhausbaukomm ission, bedeutete es freudige 
G enugtuung, zu diesem traditionellen «E tappen­
halt» den «alten» G em eindeam m ann Ad. B ader 
wie den  «neuen», W illiam Frey, sowie Behörden- 
und  Kommissionsm itglieder, im  weitern auch die 
Delegierten der Interessengem einschaft «Jugend 
und  Sport» w illkom m en heissen zu dürfen. Im  
M ittelpunkt des festlichen Ereignisses standen 
selbstverständlich die am  B au beteiligten M ita r­
beiter, w elchen der beste D an k  fü r ihren Einsatz 
und  das bisher wohlgelungene W erk  ausgespro­
chen wurde. D iese zweite L einfeld-Turnhalle soll 
im  F rüh jah r 1970 in Betrieb genom m en w erden; 
ihre Erstellung entspricht einem dringenden Be­
dürfnis sowohl fü r  den T urnun terrich t an der 
Schule wie fü r  die sportliche V ereinstätigkeit. In  
V erbindung m it diesem B au w ird übrigens im 
kom m enden F rühling auch der künstlerische 
Schm uck der Schulhausanlage eingeweiht w erden 
können. Anlässlich der A ufrichtefeier w urde an 
die weiteren bevorstehenden grossen B auaufgaben 
der G em einde T rim bach  erinnert, die da  u. a. 
sind: A ltersw ohnungen, Saalbau m it Sporthalle, 
Rasenplätze m it sportlichen Einrichtungen, 
Schwimmbad.

Keine Steuererhöhung in Dulliken
Aus dem Gemeinderat

(Mitg.) In  zweiter Lesung beschäftigte sich der 
G em einderat m it der F i n a n z p l a n u n g  1969 
bis 1972. A m m ann F ranz  G rü tte r stellte in seinem 
Resümee fest, dass die P lanung n ich t A rbeitsbe­
schaffung fü r  den V erw alter ist, sondern dem  G e­
m einderat Wegweiser fü r  die künftigen Entscheide 
m it finanziellen K onsequenzen sein soll. D er G e­
m einderat h a t sich möglichst an diese R icht­
linien zu  halten. E ine weitere Steuererhöhung 
könnte n ich t verantw ortet w erden und  ist auch 
nicht geplant. D as setzt aber voraus, dass teilweise 
auch berechtigte Begehren zurückgestellt w erden 
müssen. D er R at stim m t der F inanzplanung zu 
und  beauftragt die Rechnungsprüfungskom m is­
sion und  den V erw alter m it der laufenden N ach ­
führung. -  D ie allgemein verordnete S c h w e m m -  
k a n a l i s a t i o n  erzeigt bereits die ersten unan ­
genehm en Auswirkungen. Die Leitungen m it ge­
ringem  G efälle w erden allmählich verstopft und  
müssen durchgespült werden. D ie Baukomm ission 
erhält den nötigen K redit frei m it dem  A uftrag, 
die H auptleitungen systematisch zu  reinigen. -

F ü r  die R estfinanzierung des Schulhauses ist der 
G em einde ein weiteres D arlehen von 250 000 
F ranken  zugesichert w orden, welche O fferte der 
R a t annim m t. -  Zugunsten der W interhilfe w er­
den auch dieses Jah r du rch  die Schüler A bzei­
chen verkauft. -  D er regionale K urs fü r  Kriegs­
feuerw ehren im  Zivilschutzzentrum  Olten, wel­
cher un te r der bew ährten Leitung unseres O rts­
chefs M ax Wyss stand, w urde durch  eine Dele­
gation des R ates besucht. D ie D em onstrationen 
haben einen vorzüglichen E indruck  gemacht. — 
Statthalter A rm in  L üthy k lärte nach  R ücksprache 
m it dem  O rtschef ab, dass unser projektiertes 
Schwimmbassin als W asserbezugsort fü r  den Z i­
vilschutz im  Dispositiv enthalten ist, weshalb uns 
auch  eine Subventionierung durch  den Zivilschutz 
zugesichert w erden sollte. E in  entsprechendes G e­
such w ird gestellt. -  D er Fussw eg H asli w ird 
durch  den A bwasserzweckverband dem nächst wie­
der instandgestellt. -  D ie Planungskom m ission hat 
A uftrag , die Revision der Juraschutzzone, die neu 
das ganze Engelberg-Gebiet umfasst, zu  studieren 
und  A ntrag  zu stellen. -  D ie G em eindeversam m ­
lung h a t seinerzeit das P ro jek t S t r a s s e n b a u  
H  ä r  d 1 i zurückgewiesen, da die K ostensum m e 
m it 234 000 F ranken  als übersetzt bezeichnet w or­
den ist. D ie Baukom m ission legt nun  nach  R ück ­
sprache m it dem  Ingenieur ein reduziertes A us­
bauprogram m  m it einer K ostenfolge von 157 000 
F ranken  vor. M ehrheitlich tr itt jedoch der R at 
fü r  die Weglassung des T rottoirs und  den A usbau 
der reduzierten Strecke U rben/Böschung Ei ein, 
was eine beachtliche weitere K ostensenkung zur 
Folge haben sollte. D as G eschäft w ird deshalb 
zu r N euberatung an  die Baukom m ission zurück­
gewiesen. -  D as Schulhaus N eum att un d  die 
U eberbauung B racker bedingen den B au der 
N eum att- bzw. Langm attstrasse auf eine Länge 
von zirka 80 L aufm etern  ab A lte Landstrasse. D ie 
K osten h iefür betragen 47 000 bzw. 50 000 F ran ­
ken, w elchen K rediten zugestim m t wird. -  G eneh ­
m igt w ird auch die definitive Perim eter-A brech­
nung Junkernbrunnenw eg, die bedeutend günsti­
ger lautet, als die provisorische Kostenverteilung 
vorsah.

50 Jahre seraphisches Liebeswerk
ag. D as von D r. F ritz  Spieler-M eyer, Solothurn, 

am  St.-Ursen-Tag 1919 (30. September) gegründete 
Seraphische Liebeswerk, ein bedeutendes Sozial­
w erk fü r  K ind und Familie, feiert nächsten Sonn­
tag das 50jährige Bestehen. D as P rogram m  sieht 
fü r Sonntagvorm ittag einen feierlichen G ottes­
dienst in  der K athedrale m it A nsprache von Bi­
schof D r. A nton  Hänggi vor. A n  der anschliessen­
den weltlichen Feier w erden rund  200 G äste, unter 
ihnen Bundespräsident Ludwig von  M oos, teilneh­
m en.

5016 Obererlinsbach, 11. September 1969

T O D E S A N Z E I G E

In tiefer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass heute morgen unsere liebe Mutter, Gross­
mutter, Schwiegermutter, Urgrossmutter und Tante

Frau Bertha Bodmer
alt Hebamme

im Alter von 92 Jahren sanft entschlafen ist. Wir bitten, der lieben Verstorbenen ein 
ehrendes Andenken zu bewahren.

Es trauern um sie:
Marie und August Bürgi-Bodmer und Kinder, 

Untererlinsbach 
Max und Hedwig Bodmer-von Däniken und Kind, 

Dietlikon
Klara und Hans Zubler-Bodmer und Kinder, 

Obererlinsbach 
Karl und Anna Bodmer-Schüttel und Kinder, 

Obererlinsbach 
Kurt und Dora Bodmer-Häuptli und Kind,

> Obererlinsbach
Erika Bänzinger-Gautschi, Zollikon 
Rudolf Gautschi, Michelon 
und Anverwandte

Beerdigung:
Samstag, 13. September 1969, 14 Uhr, in der Kirche Obererlinsbach AG 

Abgang vom Trauerhaus um 13.50 Uhr

Bekanntmachung der Gemeindeverwaltung Aarau

Massnahmen gegen Tollwut
Das kantonale Veterinäramt hat am 9. September 1969 im Hinblick auf die Feststellung eines 
Tollwutfalles in Unterentfelden verfügt:

I. Unterentfelden wird zur Tollwut-Infektionszone erklärt.

II. Oberentfelden, Suhr und Aarau (nur Gebiet rechts der Aare) werden zur Tollwut-Schutz­
zone erklärt.

III. Im ganzen Sperrgebiet gelten die Vorschriften gemäss rotem Anschlag.

IV. Die Schutzimpfung der über 5 Monate alten Hunde im ganzen Sperrgebiet ist obligato­
risch. Frist: 20. September 1969.

Ausgenommen sind Hunde, die in den letzten 12 Monaten mit einem Lebendimpfstoff 
gegen Tollwut schutzgeimpft wurden.

Die Schutzimpfung der Katzen wird empfohlen.

Es darf nur mit Lebendvakzine geimpft werden.

Junghunde sind im Zeitpunkt des Erreichens des Impfalters von 5 Monaten zu impfen. 
Für jeden geimpften Hund ist ein Zeugnis auszustellen, das anlässlich der Hundeversteue­
rung vorzuweisen ist.

Die Schutzimpfung wird durch die praktizierenden Tierärzte vorgenommen. Die Wahl des 
Tierarztes steht den Hundebesitzern frei. Um Ansammlungen beim Tierarzt zu vermeiden, 
ist eine vorherige Vereinbarung notwendig. Die Bezirkstierärzte sind ermächtigt, die Imp­
fungen im Einvernehmen mit dem Gemeinderat zu organisieren, wo es die Umstände 
erfordern.

Die Impftierärzte führen eine Kontrolle, aus der Geschlecht, Rasse, Alter und Besitzer 
der geimpften Hunde ersichtlich sind.

Die Kosten der Schutzimpfung gehen zu Lasten der Besitzer.

V. Die Gemeinderäte sind verantwortlich, dass alle Hunde zur Impfung gestellt werden. Sie 
haben zudem die Impftierärzte zu unterstützen und ihnen insbesondere beim Ausstellen 
der Zeugnisse und beim Inkasso der Impfkosten behilflich zu sein.
Hunde von Besitzern, welche die Impfung verweigern, sind zu töten und durch den Wasen­
meister zu vergraben.

VI. Widerhandlungen gegen diese Verfügung werden gemäss den Strafbestimmungen der eid­
genössischen Tierseuchengesetzgebung geahndet.

Gestützt auf die vorstehende Verfügung des kantonalen Veterinäramtes beschließt der Ge­
meinderat der Stadt Aarau:

1. Im Schlachthof Aarau wird Samstag, den 13. September 1969, von 9.00 bis 12.00 Uhr 
und von 13.00 bis 17.00 Uhr eine Impfstation eingerichtet, wo alle Hunde (obligatorisch) 
und Katzen (freiwillig) schutzgeimpft werden können.

2. Tierbesitzer, die an diesem Tage verhindert sind, werden ersucht, die Impfung bei ihrem 
Haustierarzt vornehmen zu lassen.

3. Die Tierbesitzer werden gebeten, zu ihrer Orientierung die obenstehende Verfügung des 
kantonalen Veterinäramtes betr. Tollwutbekämpfung genau zu studieren.

4. Diese Weisungen richten sich an Tierhalter, die in den südlich der Aare gelegenen Stadt­
teilen wohnen.

Aarau, den 11. September 1969 Der Gemeinderat der Stadt Aarau


